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AL 1 Hb 
Az. 941 - 0/2 
__________ 

 
 

 
 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  2 0 2 2  

des Zweckverbandes Burg Abenberg 

 
 
 

 
 

Aufgrund des § 17 der Verbandssatzung i. V. m. Art. 40 ff. des Gesetzes über die  
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den 

Freistaat Bayern (GO) erläßt der Zweckverband Burg Abenberg folgende 
 
 

H ausha ltssa tz ung  

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festge-

setzt; er schließt  
 

im Verwaltungshaushalt           in den Einnahmen und Ausgaben mit 866.000  EUR 
 
und im Vermögenshaushalt     in den Einnahmen und Ausgaben mit   600.000  EUR 

ab. 
 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnah-

men wird auf   0 EUR   festgesetzt. 

 

 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 

0 EUR festgesetzt. 
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§ 4 
 

Die Höhe der Umlage wird 

im Verwaltungshaushalt auf   750.000 EUR 

und im Vermögenshaushalt auf   0 EUR 

festgesetzt. 

 
Der Umlageschlüssel ergibt sich aus § 19 der Verbandssatzung. Danach werden die Um-

lagen von den Verbandsmitgliedern zu gleichen Teilen erhoben und zwar zu je einem  
Drittel 
 

von der Stadt Abenberg, 

vom Landkreis Roth und 

vom Bezirk Mittelfranken. 
 

 
Die Umlage für die einzelnen Verbandsmitglieder beträgt somit  

im Verwaltungshaushalt  250.000 EUR 

und im Vermögenshaushalt  0 EUR 

 
 

§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 100.000 EUR festgesetzt. 

 

 
§ 6 

 
Die Haushaltssatzung 2022 tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft. 
 

 
 

 
Roth,  
 

 
 

 
Herbert Eckstein 
Landrat und Vorsitzender 

des Zweckverbandes 


